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Tierärztliche Hochschule Hannover 
 

Verkündungsblatt 
 
 
Herausgeber: Der Präsident der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bünteweg 2, 30559 Hannover 
 
 
 

Hannover, den 10. Mai 2004   Nr. 57/2004 
 
Der Senat der Tierärztlichen Hoch-
schule Hannover hat in seiner Sitzung 
am 19.04.04 folgende Satzung be-
schlossen: 
 
 

Satzung für das virtuelle Zentrum 
für Reproduktionsmedizin 

Niedersachsen an der Tierärztlichen 
Hochschule Hannover 

 
 

Präambel 
 
Das Fachgebiet Reproduktionsmedizin 
wird an der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover und in außeruniversitären 
Einrichtungen Niedersachsens in Leh-
re, Forschung und Dienstleistung an 
verschiedenen Instituten und Kliniken 
vertreten. Die Gründung eines vir-
tuellen Zentrums für Reproduktions-
medizin ermöglicht durch institutions-
übergreifende Kooperation, Aktivitäten 
der verschiedenen Einrichtungen zu 
bündeln und auf diese Weise Syner-
gieeffekte zu nutzen. Im Mittelpunkt 
stehen dabei Maßnahmen zur Inten-
sivierung der Ausbildung von Studie-
renden in dem Fachgebiet Reproduk-
tionsmedizin und zur Förderung institu-
tionsübergreifender Forschungskoope-
rationen, mit dem Ziel der Nachwuchs- 
sicherung und des Erhaltes von Kom- 

 
petenz zur Sicherung der Wettbe-
werbsfähigkeit in der deutschen Tier-
produktion. Das Zentrum für Repro-
duktionsmedizin in Niedersachsen ist 
daher ein wichtiges Instrumentarium 
zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit in 
der landwirtschaftlichen Tierproduktion. 
Es strebt eine enge Partnerschaft mit 
den Zuchtverbänden und dem Land 
Niedersachsen an, die das Zentrum in 
der Umsetzung seiner Ziele, insbe-
sondere durch Graduierterförderungs-
programme, unterstützen sollen. Auf 
der Grundlage dieser Situation wurde 
eine Satzung für das institutionsüber-
greifende, virtuelle Zentrum für Repro-
duktionsmedizin Niedersachsen erar-
beitet. 
 
 

§ 1 Rechtsstellung 
Das Zentrum für Reproduktionsmedizin 
nimmt Forschungs- und Dienstleis-
tungsaufgaben auf dem Gebiet der Re-
produktionsmedizin wahr und unter-
stützt die Lehre der Tierärztlichen 
Hochschule Hannover. Es stellt einen 
Zusammenschluss von reproduktions-
medizinisch forschenden und an der 
Tierärztlichen Hochschule Hannover 
lehrenden Persönlichkeiten dar, sowie 
von weiteren Persönlichkeiten, die zum 
Erreichen der Ziele des Zentrums 
beitragen. Bei der Unterstützung der 
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Erfüllung von Lehraufgaben sowie Ent-
wicklung neuer Lehrangebote in den 
Studiengängen Veterinärmedizin und 
Biologie richtet sich das Zentrum nach 
den Vorgaben der Tierärztlichen Hoch-
schule.  
 
 

§ 2 Ziele 
(1) Das Zentrum für Reproduktions-

medizin dient dem Zweck, durch 
Organisation und Pflege der Zu-
sammenarbeit seiner Mitglieder das 
vorhandene Lehr- und Forschungs-
potential auf dem Gebiet der Re-
produktionsmedizin über die Gren-
zen der einzelnen Fachdisziplinen 
hinweg zur Geltung zu bringen, 
auszuschöpfen und auszubauen. 

 
(2) Ziel im Rahmen der Forschung ist 

vor allem: 
 
- die Förderung der interdiszipli-

nären Forschung auf dem Ge-
biet der Reproduktionsmedizin 
in Niedersachsen mit dem Ziel 
der Fruchtbarkeitssteigerung bei 
den verschiedenen Tierspezies 
und die Umsetzung der Erkennt-
nisse in die praktische Nutzan-
wendung,  

- Initiativen zu formellen For-
schungskooperationen über die 
vorhandenen Forschergruppen 
hinaus aufzugreifen und zu för-
dern, 

- durch gemeinsame oder indivi-
duelle Forschungsanträge Dritt-
mittel über die DFG, EU aus der 
Wirtschaft und aus anderen 
Quellen zu rekrutieren  

- die vorhandenen Ausstattungen, 
insbesondere spezielle For-
schungs- und Serviceeinrich-
tungen, den Mitgliedern für For-
schungsvorhaben zugänglich zu 
machen, 

- notwendige Investitionen, die 
von einer Institution allein wirt-
schaftlich nicht betrieben wer-
den könnten, durch Nutzungs-
vereinbarungen und Arbeitspro-
gramme zu ermöglichen. 

 

(3) Ziel im Rahmen der Lehre ist ins-
besondere 

 
- die vorhandenen Ausbildungs-

möglichkeiten für Studierende 
der Veterinärmedizin und Biolo-
gie besser auszunutzen und ko-
ordinieren zu können, 

- die Intensivierung der praxisna-
hen Ausbildung in der Repro-
duktionsmedizin insbesondere 
beim Nutztier durch Wahlpflicht-
veranstaltungen und praktische 
Trainingseinheiten mit den 
Schwerpunkten Besamung und 
Fortpflanzungsstörungen bei 
Nutztieren mit begrenzter Teil-
nehmerzahl für ausgewählte 
Studierende mit ausgeprägtem 
Interesse an der Nutztierpraxis,  

- Vermittlung des Kontaktes von 
Studierenden mit in der Repro-
duktionsmedizin ausgewiesenen 
praktizierenden Tierärztinnen 
und Tierärzten, Besamungs-
stationen und Embryotransfer-
einrichtungen, 

- die Unterstützung einer Postgra-
duiertenausbildung in Form von 
Lehrmodulen an universitären 
und nicht universitären For-
schungseinrichtungen, bei wei-
terbildungsermächtigten Tier-
ärztinnen und Tierärzten sowie 
an ausgewählten Besamungs-
stationen/ Embryotransferein-
richtungen sowie das Hinwirken 
auf die Anerkennung der Post-
graduiertenausbildung für den 
Erwerb der Anerkennung als 
Fachtierärztin oder Fachtierarzt 
für Reproduktionsmedizin, 

- Vorschläge für die Koordination 
des Angebotes im Bereich des 
vorhandenen PhD-Studiengan-
ges in Richtung Reproduktions-
medizin zu machen, 

- die Organisation und Durchfüh-
rung von Seminaren, Work-
shops, Symposien, wissen-
schaftlichen Tagungen und Kon-
gressen. 

 
(4) Daneben ist die Öffentlichkeitsar-

beit für die Reproduktionsmedizin 
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eine wesentliche Aufgabe des Zen-
trums. 

 
(5) Als zentrale Forschungs- und 

Dienstleistungseinrichtung soll spe-
ziesübergreifend ein Zentrallabor 
für Spermatologie und Besamung 
in der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover etabliert werden. 

 
 

§ 3 Mitglieder 
(1) Mitglieder sind (a) an der 

Tierärztlichen Hochschule Hanno-
ver die Professorinnen und Profes-
soren, die an den Instituten und Kli-
niken im Fachgebiet Reprodukti-
onsmedizin lehren und forschen so-
wie deren wissenschaftliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und (b) 
die an der Tierärztlichen Hoch-
schule Hannover lehrenden Per-
sönlichkeiten externer Forschungs-
einrichtungen, deren wissenschaft-
liches Anliegen die Erforschung re-
produktionsmedizinischer Frage-
stellungen ist; (c) die Leiterinnen 
und Leiter von einzelnen Arbeits-
gruppen anderer Einrichtungen, de-
ren Forschungsinteresse sich vor-
wiegend auf Fragen der Reproduk-
tionsmedizin erstreckt. 

 
(2) Über die Aufnahme als Mitglied ins 

Zentrum für Reproduktionsmedizin 
entscheidet der Vorstand des Zen-
trums unter besonderer Berück-
sichtigung der reproduktionsmedi-
zinischen Lehr- und Forschungs-
aktivitäten, der Publikationen und 
der Drittmitteleinwerbung. Neue 
Mitglieder haben die Satzung in 
ihrer jeweils gültigen Form anzu-
erkennen. 

 
 
(3) Die Mitgliedschaft endet 
- mit dem Ende der Tätigkeit an 

den beteiligten Institutionen, 
- durch eine Austrittserklärung, 
- durch Ausschluss durch die Mit-

gliederversammlung mit qualifi-
zierter Mehrheit aus wichtigem 
Grund. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere bei einem gröb-

lichen Verstoß gegen die Ziele 
des Zentrums vor. Vor einem 
Ausschluss soll dem Mitglied 
Gelegenheit zur schriftlichen 
Stellungnahme an den Vorstand 
gegeben werden. 

 
 

§ 4 Organe und Einrichtungen 
(1) Organe des Zentrums sind der Vor-

stand und die Mitgliederversamm-
lung. 

(2) Auf Beschluss des Vorstandes kön-
nen weitere organisatorische Instru- 
mente, insbesondere Ausschüsse 
mit besonderen Aufgaben geschaf-
fen werden. Sie können ebenso 
wieder aufgelöst werden. 

 
 

§ 5 Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus zwei Mit-

gliedern der Tierärztlichen Hoch-
schule Hannover, die die Berech-
tigung zu freier Forschung und Leh-
re haben, davon mindestens eins 
aus dem Bereich Reproduktions-
medizin beim Nutztier, und einem 
Mitglied der externen Institutionen, 
das ebenfalls die Lehrberechtigung 
an der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover haben muss. Für jedes 
dieser Mitglieder wird eine Stellver-
treterin oder ein Stellvertreter mit 
entsprechender Qualifikation be-
stimmt; diese können als beratende 
Mitglieder an den Sitzungen teil-
nehmen. Eine Vertreterin oder ein 
Vertreter der wissenschaftlichen 
Mitarbeitergruppe sowie zwei Mit-
glieder der Studierenden im Grund- 
oder Postgraduiertenstudium kön-
nen vom Vorstand mit beratender 
Stimme hinzugezogen werden. 

 
(2) Der Vorstand wählt eine Vorsit-

zende oder einen Vorsitzenden so-
wie eine Stellvertreterin oder einen 
Stellvertreter aus seinem Kreise. 
Die Amtszeit des Vorstandes und 
der/des Vorsitzenden sowie der 
Stellvertreterin oder des Stellver-
treters beträgt 4 Jahre; Wiederwahl 
ist möglich. Die Bestellung kann 
aus wichtigem Grund jederzeit 
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durch die Mitgliederversammlung 
mit qualifizierter Mehrheit wider-
rufen werden. Der Vorstand nimmt 
seine Aufgaben ehrenamtlich wahr. 

 
(3) Der Vorstand hat die folgenden 

Aufgaben: 
- Er vertritt das Zentrum nach 

außen. 
- Er beschließt über die Aufnah-

me neuer Mitglieder in das Zen-
trum. 

- Er koordiniert neue Initiativen 
zur Lehre und Forschung im Be- 
reich des Zentrums. 

- Er überwacht die Durchführung 
der vom Zentrum betriebenen 
Veranstaltungen. 

- Er erarbeitet Empfehlungen für 
Richtlinien für Zwischen- und 
Abschlussprüfungen. 

- Er koordiniert institutionsüber-
greifende Initiativen wie z. B. die 
gemeinsame Anschaffung von 
Großgeräten und berät bei Be-
antragung oder Einrichtung 
übergreifender Förderprogram-
me (Graduiertenprogramme, 
Forschergruppen, Sonderfor-
schungsbereiche, Stiftungspro-
fessuren). 

 
(4) Der Vorstand gibt sich eine Ge-

schäftsordnung. Vorstandsbe-
schlüsse werden mit einfacher 
Mehrheit gefasst.  

 
 

§ 6 Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung besteht 

aus den Mitgliedern des Zentrums. 
Vier Mitglieder der Studierenden 
des Grund- oder Postgraduier-
tenstudiums sollen der Mitglieder-
versammlung mit beratender Stim-
me angehören. 

 
(2) Die/der Vorsitzende des Vorstan-

des beruft die Mitgliederversamm- 
lung bei Bedarf, aber mindestens 
einmal pro Kalenderjahr ein. Die 
Einladung soll elektronisch oder 
schriftlich unter Einhaltung der Ein-
ladungsfrist von mindestens zwei 
Wochen erfolgen. Dabei soll die 

Tagesordnung benannt werden. Ein 
Gegenstand des jährlichen Treffens 
sollte der Vorstandsbericht sein. 
Die Mitgliederversammlung ist be-
schlussfähig, wenn satzungsgemäß 
eingeladen wurde. 

 
(3) Die Mitgliederversammlung wählt 

den Vorstand aus ihren Reihen mit 
einfacher Mehrheit. Sie berät den 
Vorstand in allen ihm obliegenden 
Aufgaben. 

 
(4) Die Mitgliederversammlung entlas-

tet den Vorstand. 
 
 

§ 7 Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr des Zentrums für 
Reproduktionsmedizin ist das Kalen-
derjahr. 
 
 

§ 8 Gründung 
Als Gründungsversammlung werden 
von den beteiligten Institutionen folgen-
de Personen benannt: 
 
Tierärztliche Hochschule Hannover:  
 
Prof. H. Bollwein,  
Prof. A.-R. Günzel-Apel,  
Prof. M. Hoedemaker,  
Prof. E. Klug, 
Prof. B. Meinecke,  
Prof. E. Töpfer-Petersen,  
Prof. D. Waberski,  
Prof. M. Wendt,  
PD Dr. H. Zerbe 
 
Abt. Biotechnologie des Instituts für 
Tierzucht der Bundesforschungsanstalt 
für Landwirtschaft Mariensee:  
 
Prof. H. Niemann,  
Prof. D. Rath 
 
Landgestüt Celle: 
 
Dr. H. Sieme 
 
 
Diese wählen den Gründungsvorstand, 
der innerhalb eines Jahres die erste 
Mitgliederversammlung einberuft. 
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§ 9 Satzungsänderung 
Satzungsänderungen bedürfen der Zu-
stimmung des Senates der Tierärztli-
chen Hochschule Hannover. 
 
 

§ 10 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung im Ver-
kündungsblatt der Tierärztlichen Hoch-
schule Hannover in Kraft. 
 
 
 
Hannover, 10. Mai 2004 
 
 
 
Dr. Gerhard Greif 
   Der Präsident 
 
 


